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Wichtiger Hinweis für die Abonnenten des Gesetz- und Verordnungsblattes und/oder des Ministerial-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen:
Die seit dem 1. Januar 2002 unverändert gebliebenen Preise werden aufgrund der allgemeinen Kosten-
steigerungen erhöht. Ab dem 1. Januar 2020 werden folgende Bezugspreise pro Kalenderjahr berechnet: 
Gesetz- und Verordnungsblatt im Jahresabonnement 77,00 Euro, Gesetz- und Verordnungsblatt im Halb-
jahresabonnement 38,50  Euro, Ministerialblatt im Jahresabonnement 132,00  Euro, Ministerialblatt im 
Halbjahresabonnement 66,00 Euro, Preise für Einzelhefte je nach Seitenzahlen.

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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Bekanntmachung
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zur Aufl ösung der öffentlich-rechtlichen 

 Vereinbarung über eine Erstaufnahmeeinrichtung 
für asylbegehrende Ausländer im Kreis 

 Siegen-Wittgenstein
zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein

und dem Land Nordrhein-Westfalen
Vom 21. August 2019
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

zur Auflösung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  
über eine Erstaufnahmeeinrichtung für asylbegehrende Ausländer  

im Kreis Siegen-Wittgenstein 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregierung Arnsberg,  
diese vertreten durch den Regierungspräsidenten Hans-Josef Vogel  

(im Folgenden Land genannt) 

und 

dem Kreis Siegen-Wittgenstein, vertreten durch den Landrat Andreas Müller  
(im Folgenden Kreis genannt) 

Präambel 

 
Die stark gestiegene Zahl der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung nach 
Deutschland fliehen, stellte das Land im Jahr 2015 vor große 
Herausforderungen. Die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen 
mussten zügig ausgebaut werden.  Das Land Nordrhein-Westfalen und der 
Kreis Siegen-Wittgenstein schlossen  hierzu am 05. Mai 2015 die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung über eine Erstaufnahmeeinrichtung für 
asylbegehrende Ausländer im Kreis Siegen-Wittgenstein. Nach einer 
Neuordnung des Asylsystems in NRW und aufgrund rückläufiger 
Zugangszahlen wurde der EAE-Standort Burbach bereits zum 30.06.2017 in 
eine Stand-by-Einrichtung überführt und der EAE-Standort Bad Berleburg 
zum 30.06.2018 geschlossen.  
 
 
 
 
 
Dies vorausgeschickt schließen die Parteien folgende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung:  

 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 31. Oktober 2019800

 
 

§ 1 Auflösung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 05. Mai 2015 

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 05. Mai 2015 wird im gegenseitigen 

Einvernehmen  aufgelöst.  

(2) Der Stand-by-Betrieb der EAE Burbach wurde bis zum 31.12.2018 durch den 

Kreis wahrgenommen. 

 

§ 2 Kostenbeteiligung 

(1) Der Kreis erklärt, dass für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 für 

das refinanzierte Personal keine Planstellen zur Verfügung standen. Die 

Refinanzierung erfolgte auf Grundlage von § 5 der öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung vom 05.05.2015. 

(2) Das Land beteiligt sich an den Personalkosten für das ehemalige EAE-

Personal der Registrierstellen, das erst später oder gar nicht auf Planstellen 

des Kreises vermittelt werden kann (Lohnkostenförderung) bis zum 

31.12.2025.   Zu diesem Zweck zahlt das Land eine Abstandssumme i.H.v. 

860.036,88 Euro an den Kreis.  

(3) Die Zahlung erfolgt spätestens bis zum 20. Dezember 2019.    

(4) Mit der Abstandssumme sind alle Personalkosten (Lohn- und Sachkosten) für 

das ehemalige EAE-Personal des Kreises ab dem 01.01.2019 abgegolten. 

Bereits gezahlte Personalkosten für 2019 sind von der Abstandssumme in 

Abzug zu bringen (Stand 16.08.2019: 171.850 €). 

(5) Alle weiterhin entstehenden  und bisher nicht erstatteten Sachkosten für den 

Betrieb der EAE, wie z.B. die Restzahlungen für die Leasingraten für 

Fahrzeuge, werden dem Kreis weiterhin auf Antrag erstattet.  

 

 

 

 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 31. Oktober 2019 801

§ 3 Voraussetzungen für die Kostenbeteiligung 

(1) Solange für die bisher nicht auf Planstellen vermittelten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter keine Planstelle gefunden wurden, erklärt sich der Kreis bereit, 

diese mit einer Aufgabe im Aufgabenbereich der Kreisverwaltung zu betrauen. 

(2) Der Kreis spricht keine betriebsbedingten Kündigungen  gegen ehemalige 

Mitarbeiter der EAE aus.  

(3) Sollten sich gleichwertige Verwendungsmöglichkeiten für xxx oder xxx im 

Landesdienst ergeben, sind die Möglichkeiten der Zuweisung zum Land NRW 

zur Anwendung zu bringen (§ 4 Abs. 2 TVöD). 

(4) Der Kreis verpflichtet sich, xxx und xxx, die bereits seit dem 20. August 2018 

zur Stadt xxx abgeordnet sind, einen dauerhaften beruflichen Wechsel zur 

Stadt xxx zu ermöglichen. Für diesen Fall verpflichtet sich der Kreis, die 

Lohnkosten bis zum 30.08.2020 zu übernehmen und dem Land hierüber 

unaufgefordert bis zum 31.12.2020 einen Nachweis vorzulegen.  

 

§ 4 Anteilige Rückzahlung der Kostenbeteiligung 

(1) Sollten xxx oder xxx vor dem 01.01.2026 auf eine Planstelle des Kreises 

übernommen werden können oder aus dem Dienst ausscheiden, sind ab dem 

Zeitpunkt der Übernahme oder des Ausscheidens pro Kalenderjahr 50.000 € 

an das Land zurück zu erstatten. Der Kreis wird sich in dem Fall mit dem Land 

in Verbindung setzen. 

(2) Für die in Abs. 1 genannten Personen gilt außerdem, dass für planbare Zeiten 

ohne Lohnbezug (z.B. Beurlaubung), Zeiten der Teilzeitbeschäftigung sowie 

ununterbrochene Zeiten des Krankengeldbezugs von über einem halben Jahr 

die Personalkosten für diesen Zeitraum an das Land zurück zu erstatten sind. 

Hierbei gilt die Bezugsgröße von 50.000 € für eine volle Stelle. Der Kreis wird 

sich auch in diesen Fällen mit dem Land in Verbindung setzen. 
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§ 5 Schlichtungsstelle 

(1) Die Parteien vereinbaren, bei Meinungsverschiedenheiten grundsätzlich eine 

Einigung im übergeordneten Landesinteresse zu erzielen.  

(2) Sollte eine Einigung aus schwerwiegenden Gründen nicht erreicht werden, 

vereinbaren die Parteien, ein nicht-öffentliches Schlichtungsverfahren 

durchzuführen. Die jeweilige Schlichtungsstelle werden die Parteien im 

beiderseitigen Einvernehmen bestimmen. 

(3) Sollte das Schlichtungsverfahren den Parteien nicht zur Einigung verhelfen, 

steht der Rechtsweg offen. 

 

§ 6 Salvatorische Klausel 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 

übrigen in dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen. Sofern die 

unwirksame Bestimmung nicht ersatzlos fortfallen kann, ist sie durch eine 

solche zu ersetzen, die dem beabsichtigten Sinn und Zweck am nächsten 

kommt. Gleiches gilt, soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte.  

(2) Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder fehlende Bestimmung 

durch eine solche zu ersetzen, die der von den Parteien gewollten rechtlich 

und wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 

 

Siegen/Arnsberg, 21.08.2019    Siegen/Arnsberg, 21.08.2019 

für das Land Nordrhein-Westfalen   für den Kreis Siegen-Wittgenstein 

 

Hans-Josef Vogel     Andreas Müller 

Regierungspräsident Arnsberg   Landrat 

– GV. NRW. 2019 S. 798
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2006

Bekanntmachung
des Ersten Staatsvertrag zur Änderung des 

 Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats 
über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim 

Einsatz der Informationstechnologie in den 
 Verwaltungen von Bund und Ländern

- Vertrag zur Ausführung von Art. 91 c GG
vom 15./21. März 2019

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 11. Juli 2019 gemäß Artikel 66 Satz  2 der Landes-
verfassung dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des 
Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats über 
die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund 
und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Art. 91 c GG 
– zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Nachdem am 30. September 2019 alle Ratifi kationsur-
kunden bei der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, 
hinterlegt waren, ist der Staatsvertrag gemäß seines Ar-
tikels 3 Absatz 1 am 1. Oktober 2019 in Kraft getreten.

Düsseldorf, 8. Oktober 2019

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t
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– GV. NRW. 2019 S. 803
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4. Änderung des Regionalplanes Köln,
Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg,

auf dem Gebiet der Stadt Bonn
Vom 9. Oktober 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 5. Juli 2019 die 4. Änderung des Regio-
nalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Bonn/Rhein-Sieg, Teilumwandlung des Gewerbe- 
und Industrieansiedlungsbereiches (GIB) Bonn-Ende-
nich in einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB), auf 
dem Gebiet der Stadt Bonn, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 18. Juli 2019 – Aktenzeichen: 
32/61.6.2-2.13-4 – gemäß §  19 Absatz  6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplanes 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde) und der Stadt Bonn zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 4. Änderung des Regionalplanes Köln kann 
Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage ist in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 814

8. Änderung des Regionalplanes Arnsberg
Teilabschnitt Kreis Soest und

Hochsauerlandkreis im Bereich der Stadt Soest 
Vom 16. Oktober 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seiner Sitzung am 11. Juli 2019 die 8. Änderung des Regi-
onalplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teil-
abschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Nord-
osten der Kernstadt Soest – Erweiterung eines Allgemei-
nen Siedlungsbereiches (ASB) – aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 15. Juli 2019 – Aktenzeichen: 
32.01.02.01-11.10-8.Änd. – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplanes 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Soest und der Stadt Soest zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplanes wird gemäß § 10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 8. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 16. Oktober 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h 

– GV. NRW. 2019 S. 814

17. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Stadt Sassenberg 

Vom 16. Oktober 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 1. Juli 2019 die 17. Änderung des Regi-
onalplans Münsterland für den Regierungsbezirk Müns-
ter, Veränderung der Festlegung von Bereichen für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sowie einen 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) im Rahmen von 
Flächentauschen auf dem Gebiet der Stadt Sassenberg, 
aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 4. Juli 2019 – Aktenzeichen: 
32.01.02.17 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geändert wor-
den ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.
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Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungs-
behörde) sowie dem Kreis Warendorf und der Stadt 
 Sassenberg zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 17. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberver-waltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 16. Oktober 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h 

– GV. NRW. 2019 S. 814

25. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Gemeinde Havixbeck 

Vom 2. Oktober 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 1. Juli 2019 die 25. Änderung des 
 Regionalplans Münsterland für den Regierungsbezirk 
Münster, Festlegung eines Allgemeinen Siedlungsberei-
ches mit Zweckbindung (ASBZ) auf dem Gebiet der Ge-
meinde Havixbeck, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 2. Juli 2019 – Aktenzeichen: 
32.01.02.25 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geändert wor-
den ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungs-
behörde) sowie dem Kreis Coesfeld und der Gemeinde 
Havixbeck zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 25. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberver-waltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 815

30. Änderung des Regionalplanes Köln,
Teilabschnitt Region Köln,

auf dem Gebiet der Gemeinde Marienheide
Vom 9. Oktober 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 5. Juli 2019 die 30. Änderung des Regio-
nalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Köln, Teilumwandlung des Allgemeinen Sied-
lungsbereiches mit Zweckbindung Brucher Talsperre in 
einen Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich, auf dem 
Gebiet der Gemeinde Marienheide, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 22. Juli 2019 – Aktenzeichen: 
32/61.6.2-2.11-30 – gemäß §  19 Absatz  6 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplanes 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde), dem Oberbergischen Kreis sowie der Gemeinde 
Marienheide zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raum-
ordnungs gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.
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Gegen die 30. Änderung des Regionalplanes Köln kann 
Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage ist in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 815

Bekanntmachung
Vom 20. September 2019

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat gemäß §  4 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei Volks-
initiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) 
in seiner Sitzung am 20. September 2019 einstimmig be-
schlossen, dass die Volksinitiative mit der Kurzbezeich-
nung „Aufbruch Fahrrad“ gemäß Artikel 67 Landesver-
fassung und §  3 VIVBVEG zulässig ist und sie alle An-
tragsvoraussetzungen des § 1 Absätze 2 bis 5 VIVBVEG 
erfüllt hat. Zudem hat sich der Landtag nicht im Rah-
men einer früheren Volksinitiative mit einem sachlich 
gleichen Gegenstand befasst. Damit ist diese Volksinitia-
tive rechtswirksam zustande gekommen. Der Landtag 
Nordrhein-Westfalen wird sich innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist von drei Monaten nach der Be-
schlussfassung abschließend mit dem Anliegen der 
Volksinitiative befassen.

Düsseldorf, den 20. September 2019

Präsident des Landtags

André K u p e r

– GV. NRW. 2019 S. 816
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